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V

Bereits in den 1970er-Jahren wurde versucht, die Grundlagen, den Aufbau und die 
Abläufe von Organisationen in sog. Organisationshandbüchern (OHB) zu dokumen-
tieren. Anlass dazu war im Wesentlichen die zunehmende Zahl von unterschiedlich 
gestalteten und strukturierten Organisationsdokumenten, die in ein einheitliches Sys-
tem integriert werden sollten. Auch im Gesundheitswesen, insbesondere in größeren 
Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen kamen und kommen bis heute Organisati-
onshandbücher zum Einsatz. Sie stoßen aber mittlerweile an ihre Grenzen, weil sich die 
ursprüngliche Konzeption vorwiegend an Organisationszwecken orientierte und es 
immer mehr Aufgabenbereiche gibt, die eigene Dokumentationen und Handbücher erfor-
derlich machen, wie beispielsweise im Medizinproduktebereich, im medizinischen und 
pflegerischen Qualitätsmanagement, im Arbeitsschutz oder im Umweltschutzmanage-
ment. Bei nicht wenigen dieser Aufgabenfelder und Themenbereiche kommt es jedoch 
zu inhaltlichen Überschneidungen (z. B. bei Prozessbeschreibungen), sodass es zu Diffe-
renzen bei der Darstellung gleicher Sachverhalte an verschiedenen Stellen kommen kann 
oder Aktualisierungen aufwendig an mehreren Stellen eingepflegt werden müssen.

Ziel sollte daher einheitliches Betriebshandbuch (BHB) und Regelwerk von Gesund-
heitsbetrieben sein, das möglichst alle notwendigen Informationen an nur jeweils einer 
Stelle beschrieben enthält, für alle Mitarbeiter des Gesundheitsbetriebs zugänglich ist 
und in einem geordneten Verfahren regelmäßig aktualisiert wird: Die richtige Informa-
tion, an die richtige Adresse, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort.

Da jedes Betriebshandbuch an die individuellen Gegebenheiten der jeweiligen 
Gesundheitseinrichtung angepasst werden muss, versucht der vorliegende Leitfaden das 
Regelwerk von Gesundheitsbetrieben inhaltlich allgemein zu beschreiben, Hinweise auf 
notwendige Informationsinhalte zu geben und damit die Fragen zu beantworten, was zu 
regeln ist bzw. wie es geregelt werden kann. Dabei kann davon ausgegangen werden, 

Vorwort1

1Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem Buch überwiegend das generische 
Maskulinum. Dies impliziert immer beide Formen, schließt also die weibliche Form mit ein.



VI Vorwort

dass sich mit zunehmender Größe von Gesundheitseinrichtungen auch die Notwendig-
keit der zu regelnden Bereiche (Regelungsbreite) und der Detaillierungsgrad (Rege-
lungstiefe) erhöht: Das Regelwerk eines Großkrankenhauses mit Vollversorgung ist 
notwendigerweise um ein Vielfaches umfangreicher als das einer Arztpraxis. Auch ist der 
Detaillierungsgrad des Regelwerks auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der 
einzelnen zu regelnden Abläufe anzupassen.

Die Vollständigkeit eines derartigen Regelwerks ist daher auch ein eher theoretischer 
Begriff, denn sie ist maßgeblich von der angestrebten und festzulegenden Regelungs-
breite und -tiefe abhängig. Selbst einschlägige Gesetze, Verordnungen, Richtlinien etc. 
setzen oft nur einen Rahmen, insbesondere wenn sie noch neu sind und eine konkretisie-
rende Rechtsprechung fehlt. Vielmehr entwickelt sich ein Betriebshandbuch permanent 
weiter und wird durch das Ergebnis von Prüfungen, Revisionen und Kontrollen vervoll-
ständigt. Wichtig ist auch, dass praktische Erfahrungen aus dem täglichen Umgang mit 
dem Regelwerk einfließen, um die Lücke zwischen Theorie und Praxis so gering wie 
möglich zu halten.

In dem vorliegenden Leitfaden sind zusätzlich zum Stichwortverzeichnis zu Beginn 
der einzelnen Kapitel die jeweiligen BHB-Inhalte überblickshaft dargestellt. Ferner sind 
über 60 Beispiele zur Formulierung einzelner Regelungsvorschläge aufgeführt.

Erding  
im September 2018

Dr. Andreas Frodl
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1.1	� Strukturelle Grundlagen

Das Betriebshandbuch (BHB) stellt das Ergebnis der schriftlich fixierten Ordnung einer 
Gesundheitseinrichtung dar. Es hat den Zweck, die Erfordernisse der Behandlungs-, 
Pflege- und Geschäftstätigkeit zu erfüllen und stellt sicher, dass die Prozesse sowie die 
damit verbundenen Aufgaben, Kontrollen, Kompetenzen, Kommunikationswege und Ver-
antwortlichkeiten klar definiert und aufeinander abgestimmt sind. Ferner sorgt es dafür, 
dass die Prozesse nach den dokumentierten Regelungen erfolgen und diese für jeden 
zugänglich und transparent dargelegt werden.

Damit das BHB die individuellen Gegebenheiten der jeweiligen Gesundheitsein-
richtung widerspiegelt, sind notwendige Informationsinhalte festzulegen und damit die 
Fragen zu beantworten, was zu regeln ist bzw. wie es geregelt werden kann. Dabei kann 
allgemein davon ausgegangen werden, dass sich mit zunehmender Größe von Gesund-
heitseinrichtungen auch die Zahl der zu regelnden Bereiche (Regelungsbreite) und der 
Detaillierungsgrad (Regelungstiefe) erhöhen: Das Regelwerk eines Großkrankenhauses 
mit Vollversorgung ist notwendigerweise um ein Vielfaches umfangreicher als das einer 
Arztpraxis.

Auch ist es individuell unterschiedlich, welche Bedeutung eine Gesundheitsein-
richtung einzelnen zu regelnden Bereichen beimisst. So mögen in einem Betrieb bei-
spielsweise die Regelungen für die Hygieneorganisation umfangreicher ausfallen als 
in einer anderen Einrichtung die Regelungen für das Qualitätsmanagement. Dies hängt 
sicherlich auch stark vom jeweiligen Behandlungs- und Pflegeangebot und damit der 
Notwendigkeit der zu regelnden Bereiche der Gesundheitseinrichtung ab.

Zunächst ist das Regelwerk und seine Instrumente einzuordnen in den allgemeinen 
Regelungskontext, der eine Gesundheitseinrichtung umgibt: Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien, Erlasse etc., die auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene den rechtlichen 
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Rahmen für die Gesundheitseinrichtung bilden. Sie werden durch einrichtungsinterne 
Regelungsinstrumente umgesetzt, die aber auch zusätzliche, betriebsspezifische Inhalte 
aufweisen. Diese Regelungsinstrumente sind zu definieren, voneinander abzugrenzen und 
hierarchisch zu gliedern (s. Abb. 1.1). Je nach Gesundheitseinrichtung weisen sie i. d. R. 
unterschiedliche Bezeichnungen, Funktionen und Bedeutungen auf. Beispiele hierfür sind:

•	 Betriebsanweisungen: Einrichtungsübergreifende Anweisungen, die alle Mitarbeiter 
eines Gesundheitsbetriebs betreffen

•	 Stellenanweisungen: Anweisungen, die den Aufgabenbereich einer Stelle in einer 
Gesundheitseinrichtung betreffen

•	 Prozessbeschreibungen: Verbale oder grafische Darstellungen von stations-/abteilungs-
übergreifenden Abläufen, die sich auch auf den gesamten Gesundheitsbetrieb 
erstrecken können

•	 Systemdarstellungen: Verbale oder grafische Beschreibungen von informations- oder 
kommunikationstechnischen Systemfunktionen, von kompletten medizinischen 
Arbeitssystemen oder der Koordination/Konfiguration einzelner Systemelemente

•	 Bedienungsanleitungen: Anweisungen und Beschreibungen zur Bedienung/Wartung 
von medizintechnischen Einrichtungen

•	 Vordrucke: Organisatorische Hilfsmittel zur Unterstützung gesundheitsbetrieblicher 
Abläufe

•	 Mitteilungen: Informationen für Mitarbeiter und Patienten

Allgemeiner gesundheitsbetrieblicher Rechtsrahmen: Arbeitsrecht; 
Umweltschutzrecht; Wirtschaftsrecht (Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 

Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, Steuerrecht) etc. 

übergreifend: z. B. 
Betriebsanweisungen, Mitteilungen, 

Prozessbeschreibungen etc.;
stellenbezogen: Stellenanweisungen,

Bedienungsanleitungen

Besonderer gesundheitsbetrieblicher Rechtsrahmen: Allgemeines 
Gesundheitsrecht; Arzneimittel- und Medizinprodukterecht; Berufsrecht; 
Gebührenrecht; Werberecht; Krankenhausrecht; Krankenpflegerecht; 

Patientenrecht; Krankenversicherungsrecht (PKV, GKV) etc. 

Gesundheitsbetrieb BHB

Abb. 1.1   Beispiel für die Rahmenstruktur eines Regelwerks. BHB Betriebshandbuch
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Ein Beispiel für die Art und Weise der Erstellung von Regelungsinstrumenten gibt die 
europäische Norm und DIN-Norm 82079-1 zum Erstellen von Anleitungen hinsicht-
lich Gliederung, Inhalt und Darstellung wieder. Sie enthält beispielsweise allgemeine 
Prinzipien und detaillierte Anforderungen an die Gestaltung und die Formulierung ver-
schiedener Arten von Anleitungen (vgl. Deutsches Institut für Normung 2013).

Allgemeine Hinweise zur Gestaltung, Lenkung und Inhalt von Dokumentationen und 
Regelungen gibt beispielsweise auch die DIN EN ISO 9001 über Qualitätsmanagement-
systeme. Demnach sollen Dokumentationen schlank, angemessen und übersichtlich 
gestaltet sein, den Leser nicht überfordern und durch Verständlichkeit und Funktionali-
tät für Transparenz und Akzeptanz bei den Mitarbeitern sorgen (vgl. Brugger-Gebhardt 
2016, S. 79 ff.).

Das BHB stellt somit zweckmäßigerweise die geordnete und strukturierte Zusammen-
fassung der einzelnen Regelungsinstrumente in einer Gesundheitseinrichtung dar. Die 
Integrierung der einzelnen Dokumente in ein einheitliches System dient dazu, alle not-
wendigen Informationen an nur jeweils einer Stelle beschrieben verfügbar zu machen, 
für alle Mitarbeiter des Gesundheitsbetriebs zugänglich und in einem geordneten Ver-
fahren regelmäßig aktualisiert. Dies dient u. a. dazu, inhaltlichen Überschneidungen 
(z. B. bei Prozessbeschreibungen), Differenzen bei der Darstellung gleicher Sachverhalte 
an verschiedenen Stellen oder aufwendig an mehreren Positionen einzupflegende Aktu-
alisierungen zu vermeiden. Zielsetzung ist es vielmehr, ein einheitliches Betriebshand-
buch und Regelwerk zu entwickeln, das möglichst die richtigen Informationen für die 
richtigen Adressaten zur richtigen Zeit und am richtigen Ort bereithält.

1.2	� Verwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung des 
Betriebshandbuchs

Zur Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit trägt ein einheitlicher Aufbau der 
Regelungsinstrumente bei. Betriebsanweisungen, Prozessbeschreibungen, Stellen-
anweisungen sollten daher beispielsweise immer folgende Grundinformationen vor-
zugsweise auf einem Deckblatt enthalten:

•	 Adressat(en), betroffener Bereich;
•	 Ansprechpartner (falls nicht mit Herausgeber identisch);
•	 Art der Regelung (Betriebsanweisung, Bedienungsanleitung, etc.);
•	 Gültigkeitsbeginn;
•	 Gültigkeitsdauer;
•	 Herausgeber;
•	 Titel;
•	 Schlagworte (für Indexierung/Stichwortsuche);
•	 Status (z. B. Änderung, Neuanlage, Löschung);
•	 Umfang (Seitenzahlen, Gesamtumfang);

1.2  Verwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung des Betriebshandbuchs



4 1  Aufbau und Bereitstellung des Betriebshandbuchs

•	 Versionsnummer;
•	 Verweise auf eventuelle Anhänge, Gesetzestexte, in Zusammenhang stehende Rege-

lungen etc.

Der Verzicht auf eine einheitliche Nummernsystematik oder übliche Ordnungsnummern 
weist die Vorteile einer schnelleren und einfacheren Anpassung einzelner Sach- und 
Themengebiete, der unkomplizierten Verschiebung in ein anderes Themengebiet oder 
auch der Spiegelung und Darstellung einer Regelung in mehreren verschiedenen Themen-
gebieten gleichzeitig auf. Insofern ist eine einheitliche, durchgängige Seitennummerierung 
des BHB auch als problematisch zu erachten, da Neueinfügungen, Erweiterungen und 
Löschungen i. d. R. immer zu einer Abweichung von den vorhandenen Seitennummern 
führen. Lösungsmöglichkeiten hierzu sind beispielsweise bei

•	 Erweiterungen durch das Einfügen von Buchstaben nach den Seitenzahlen (z. B. 
S. 28a),

•	 Löschungen durch das Einfügen von Leerseiten anhand der betreffenden Seitenzahlen 
(z. B. S. 28–32 bleiben leer).

Die Bereitstellung des BHB in digitalisierter Form beispielsweise im Intranet einer 
Gesundheitseinrichtung hat mehrere Vorteile: Die Zugriffszeiten sind i. d. R. wesentlich 
schneller, sodass sich die Suche nach bestimmten Informationen angenehmer und kom-
fortabler gestalten lässt. Dazu tragen auch Suchfunktionen und Navigationsmöglich-
keiten bei, die in einer konventionellen papierbasierten Dokumentation nicht möglich 
sind. Werden die Inhalte als PDF-Dateien zur Verfügung gestellt, sind im Bedarfsfall 
Ausdrucke einer gesamten Dokumentation oder Teilausdrucke möglich.

Der Ersteller eines Dokuments im BHB muss die Möglichkeiten der Einstellung, 
Bearbeitung, Löschung und Weiterleitung erhalten. Zweckmäßigerweise ist eine Frei-
gabe vorgeschaltet, die eine inhaltliche und formelle Kontrolle beinhaltet, damit ins-
besondere bei größeren Gesundheitseinrichtungen im BHB kein Wildwuchs entsteht.

Sofern das BHB nicht in Papierform bereitgestellt wird, sind den Nutzern bei digi-
talisierten Formaten nur Leserechte einzuräumen. Änderungsbedarfe sollten immer 
mit dem Ersteller des jeweiligen Dokuments abgestimmt werden und nicht direkt vor-
genommen werden dürfen.

Bei einer Änderung im BHB ist ein Hinweis an die Adressaten sinnvoll, warum diese 
Anpassung, Neueinstellung oder Löschung vorgenommen worden ist.

Auch ist der Hinweis auf zugehörige Anlagen wichtig, damit nichts Wesentliches 
übersehen wird.

Bei einer digitalisierten Bereitstellung des BHB besteht üblicherweise die Möglich-
keit einer Spiegelung von Dokumenten. Das bedeutet, dass ein Ursprungsdokument in 
einem Themengebiet bereitgestellt und in einem anderen Themengebiet als Kopie hinter-
legt wird. Änderungen im Ursprungsdokument werden direkt auch auf die Kopie über-
tragen. Dies hat den Vorteil, Änderungen nicht an verschiedenen Stellen durchführen zu 
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müssen. In der Regel ist jedoch die Lösung besser, ein Dokument nur einmalig im BHB 
vorzuhalten und bei Bedarf an anderer Stelle auf dieses Dokument bzw. dessen Inhalte 
zu verweisen.

Auch ist die Verbindlichkeit der im BHB bereitgestellten Dokumente festzulegen. 
Betriebsanweisungen als einrichtungsübergreifende Anweisungen, die alle Mitarbeiter 
eines Gesundheitsbetriebs als dienstliche Vorgabe befolgen sollen, weisen z. B. einen 
höheren Verbindlichkeitscharakter auf, als allgemeine Mitteilungen, die häufig nur 
informatorisch sind. Stellenanweisungen, die den Aufgabenbereich einer Stelle in einer 
Gesundheitseinrichtung betreffen, sind von den Mitarbeitern dieser Stelle zu befolgen. 
Andere Beschäftigte sind i. d. R. davon nicht betroffen.

Die Verbindlichkeit kommt i. d. R. durch eine zusätzliche Autorisierung zum Aus-
druck. Durch die Unterzeichnung der Einrichtungsleitung oder Leitungsstellen mit der 
entsprechenden Befugnis wird ihr verpflichtender Charakter betont und stärker gewichtet.

Die Archivierung älterer Dokumentenversionen kann beispielsweise anhand der 
Merkmale

•	 Datum der Löschung bzw. Änderung,
•	 Dokumentationsstatus,
•	 Titel und/oder
•	 Versionsnummer

erfolgen.
Die Speicherung der Archivdaten unter dem jeweiligen Themengebiet erleichtert 

das Auffinden, sofern es nicht ohnehin durch Suchfunktionen und Navigationsmöglich-
keiten unterstützt wird. Die Aufbewahrungsfrist richtet sich neben der Gültigkeitsdauer 
der jeweiligen Regelung und der Dokumentenart u. a. nach § 257 HGB, § 6 KHBV, 
§ 6 PBV und beträgt danach zehn Jahre. Aufgrund von landesrechtlichen Archivierungs-
regelungen können bei öffentlichen Gesundheitseinrichtungen weitaus längere Auf-
bewahrungszeiträume erforderlich und die Abgabe von Grundsatzdokumenten an 
öffentliche Archiveinrichtungen vorgesehen sein. Bei der Archivierung auf Datenträgern 
bzw. elektronischen Speichermedien spielt die Aufbewahrungsfrist beim BHB aufgrund 
des vergleichsweise geringen Speichervolumens eine eher untergeordnete Rolle, was 
i. d. R. eine langfristige Verfügbarkeit ermöglicht.
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2.1	� Rechtliche Grundlagen

Im BHB sollte zu Beginn ein Bezug zu den rechtlichen Grundlagen der Gesundheitsein-
richtung hergestellt werden, die oft die Basis für die Ausgestaltung des Regelungswerks 
sind und gleichzeitig zur Erläuterung der rechtlichen Rahmenbedingungen dienen, unter 
denen die Gesundheitseinrichtung ihre Behandlungs- und Pflegeleistungen erbringt.

So gibt es beispielsweise Gesetze, die auf Landesebene für Universitätskliniken 
Regelungen treffen, u. a. zu den Punkten (vgl. Art. 1 ff. BayUniKlinG):

•	 Rechtsform
•	 Aufgaben
•	 Gewährträgerschaft, Finanzierung, Klinikumsvermögen
•	 Rechtsaufsicht
•	 Wirtschaftsführung, Rechnungswesen
•	 Organe
•	 Aufsichtsrat
•	 Klinikumsvorstand
•	 Klinikumskonferenz
•	 Zusammenarbeit mit Universität und Medizinischer Fakultät

Der Freistaat Bayern betreibt beispielsweise nach dem Bayerischen Universitätsklinika-
gesetz (BayUniKlinG) das Klinikum der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
(Universitätsklinikum Erlangen), das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (Klinikum der Universität München), das Klinikum rechts der Isar der Tech-
nischen Universität München, das Klinikum der Universität Regensburg (Universitäts-
klinikum Regensburg) und das Klinikum der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
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(Universitätsklinikum Würzburg) als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts (vgl. 
Art. 1 BayUniKlinG).

Zu den Grundlagen zählen auch Satzungen, die i. d. R. von Aufsichtsgremien der 
Gesundheitseinrichtungen beschlossen werden und beispielsweise Bestimmungen zu fol-
genden Themen beinhalten können (vgl. Rhön-Klinikum AG 2015, S. 1 ff.):

•	 Firma, Sitz
•	 Gegenstand des Unternehmens
•	 Bekanntmachungen und Informationen
•	 Grundkapital und Aktien
•	 Gewinnberechtigung, Gewinnauszahlung
•	 Vorstand (Zusammensetzung, Beschlussfassung, Vertretung, Amtszeit)
•	 Beirat
•	 Aufsichtsrat (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer, Konstituierung etc.)
•	 Hauptversammlung (Einberufung, Ort, Teilnahmebedingungen, Leitung etc.)
•	 Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverwendung

Satzungen weisen z. B. auch Gesundheitseinrichtungen in Form von Kommunalunter-
nehmen auf, die die rechtliche Grundlage dafür bieten, dass etwa der Verwaltungsrat 
den Wirtschafts- und Stellenplan festlegt, die Chefärzte, den Vorstand und das leitende 
Klinikpersonal bestellt und in Zusammenarbeit mit dem Vorstand die strategische Aus-
richtung der Einrichtung beschließt und der Vorstand das Kommunalunternehmen nach 
innen sowie nach außen vertritt sowie die Geschäftstätigkeit im Rahmen des vom Ver-
waltungsrats festgelegten Wirtschaftsplanes und der strategischen Vorgaben leitet (vgl. 
Kreiskliniken Günzburg-Krumbach 2017, S. 1).

Eine weitere wichtige, im BHB aufzuführende Grundlage für Gesundheitsein-
richtungen ist eine Geschäftsordnung, die sich beispielsweise der Vorstand einer Klinik 
geben kann (vgl. Art. 9 BayUniKlinG). Sofern die Themen nicht bereits in einer Satzung 
behandelt werden, enthält eine Geschäftsordnung für den Vorstand z. B. Regelungen zu 
den Gebieten (vgl. Universitätsklinikum Würzburg 2015, S. 2 ff.):

•	 Zusammensetzung des Vorstands und Vorsitz, Vertretung des Vorsitzenden
•	 Aufgaben des Gesamtvorstands
•	 Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder
•	 Vorstandsentscheidungen
•	 Vertretung im Rechtsverkehr und Unterschriftenbefugnis
•	 Sitzungstermine, Einladung, Vorlagen und Tagesordnung
•	 Beschlussfassung
•	 Protokolle
•	 Verschwiegenheitspflicht
•	 Dienstreisen, Urlaub von Vorstandsmitgliedern
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Ebenso im BHB zu erwähnen sind Geschäftsordnungen, die sich Aufsichtsgremien von 
Gesundheitseinrichtungen, wie Verwaltungs- oder Aufsichtsräte, geben können.

Formulierungsbeispiel für Regelungen
„Dem Kaufmännischen Direktorium obliegt die kaufmännische Führung des Kli-
nikums und damit die Leitung der Verwaltung des Klinikums einschließlich des 
wirtschaftlichen und technischen Bereichs in eigener Verantwortung. Es wird 
durch die Leitung der Personalabteilung vertreten“ (vgl. Art. 10 BayUniKlinG).

Zu den wichtigen Grundlagen zählt beispielsweise auch die Zeichnungsregelung, die 
die Verbindlichkeit von Erklärungen für die Gesundheitseinrichtung regelt. Üblicher-
weise erfordert eine rechtsverbindliche Zeichnung zwei Unterschriften. Sie kön-
nen i. d. R. von der Einrichtungsleitung, Bevollmächtigten oder Zeichnungsbefugten 
abgegeben werden. Es ist z. B. festzulegen, wer zeichnungsberechtigt ist, wer an ers-
ter und zweiter Stelle zeichnen darf und auf welche Geschäfte und Rechtshandlungen 
sich die Vertretungsbefugnis bezieht. Eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) 
ergibt beispielsweise, dass die Prokura nur von dem Inhaber oder seinem gesetzlichen 
Vertreter und nur mithilfe ausdrücklicher Erklärung erteilt werden bzw. die Erteilung im 
Sinn einer Gesamtprokura an mehrere Personen gemeinschaftlich erfolgen kann (vgl. 
§ 48 HGB). Ohne Prokura erstreckt sich die Vollmacht (Handlungsvollmacht) auf alle 
Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb gewöhnlich mit sich bringt, wobei eine 
besondere Befugnis erteilt werden muss zur

•	 Veräußerung oder Belastung von Grundstücken,
•	 Eingehung von Wechselverbindlichkeiten,
•	 Aufnahme von Darlehen und
•	 Prozessführung (vgl. § 54 HGB).

2.2	� Leitbild und Einrichtungsgrundsätze

Eine weitere wesentliche Grundlage, die im BHB vorhanden sein oder auf die das BHB 
zumindest Bezug nehmen sollte, ist das Leitbild der Gesundheitseinrichtung. Mit dem 
Leitbild werden die für die Gesundheitseinrichtung maßgeblichen ethischen und mora-
lischen Richtlinien dokumentiert und die Grundlage für ihr wirtschaftliches Handeln 
gebildet. Es stellt eine Ausformulierung der gelebten oder zumindest angestrebten betrieb-
lichen Kultur dar, an deren Normen und Werten sich die Mitarbeiter der Gesundheitsein-
richtung orientieren können, die im Sinn einer abgestimmten, einheitlichen Identität der 
Einrichtung (Corporate Identity) und einheitlicher Verhaltensweisen (Corporate Behavi-
our) integrativ wirken und gleichzeitig Entscheidungshilfen und -spielräume aufzeigen 

2.2  Leitbild und Einrichtungsgrundsätze
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soll. Inhalte eines Leitbilds für die Pflege sind beispielsweise (vgl. Orthopädische Uni-
versitätsklinik Friedrichsheim gGmbH 2017, S. 1)

•	 Leitlinie für die tägliche Arbeit mit den Patienten sowie für Mitarbeiter anderer 
Berufsgruppen;

•	 von allen Pflegenden entwickelt und fertig gestellt;
•	 Darstellung des Pflegeverständnisses;
•	 Mensch/Patient mit seinen wichtigsten Bezugspersonen für alle Mitarbeiter im Mittel-

punkt;
•	 Aufenthaltserleichterung für die Patienten in der Klinik, indem sie in ihrer besonderen 

Situation wahrgenommen, mit Unbekanntem vertraut gemacht und ihre Bezugs-
personen in schwierigen Situationen begleitet werden;

•	 Einbeziehung der Fähigkeiten der Patienten im Umgang mit der eigenen Erkrankung;
•	 gemeinsame Planung der Pflege;
•	 Beteiligung bedeutsamer Bezugspersonen bei Bedarf;
•	 Beratung zu Gesundheitsfragen;
•	 Vorbereitung auf die Entlassung;
•	 Selbstverständnis als eigenständige, lern- und entwicklungsfähige Berufsgruppe, die 

mit spezifisch pflegerischem Wissen einen unverzichtbaren Beitrag innerhalb des the-
rapeutischen Teams leistet;

•	 vertrauensvolle Zusammenarbeit als Kollegen und als Kooperationspartner mit allen 
Einrichtungsbereichen;

•	 Beachtung des International-Council-of-Nurses(ICN)-Ethikkodex für Pflegende;
•	 Orientierung an den neuesten Erkenntnissen;
•	 Streben nach ständiger Verbesserung der intra- und interprofessionellen Arbeits-

abläufe, Optimierung der Arbeitsqualität und für die Patienten ein Höchstmaß an Zeit;
•	 Einsatz für eine offene, respektvolle intra- und interprofessionelle Zusammenarbeit, 

die alle Beteiligten wertschätzt und einen fachlichen Austausch auf der Grundlage 
beruflicher Akzeptanz ermöglicht;

•	 kontinuierliche Beteiligung an Verbesserungsprozessen für eine gute Betreuung der 
Patienten sowie ökonomisch und ökologisch verantwortungsbewussten Handeln;

•	 Einsatz für den guten Ruf der Gesundheitseinrichtung;
•	 Unterstützung der Bestrebungen aller Verantwortlichen für eine gute Zusammenarbeit 

mit allen externen Kunden: Patienten und Bezugspersonen, einweisende und nachbet-
reuende Institutionen, Kostenträger und kooperierende Firmen.

Mit dem Leitbild einer Gesundheitseinrichtung i. d. R. eng verflochten sind Führungs-
grundsätze, die sich gelegentlich auch inhaltlich mit diesem überschneiden oder sich 
zumindest daraus ableiten. Ebenso wie das Leitbild selbst, sollten auch die Führungs-
grundsätze Bestandteil der Grundlagen im BHB sein. Sie stellen für die Führungskräfte 
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einen verbindlichen Orientierungsrahmen dar und drücken das gemeinsame Grundver-
ständnis von Führung aus. Ihre Inhalte sind beispielsweise Grundsätze

•	 zum Führungsstil,
•	 zur Zusammenarbeit,
•	 zur Delegation,
•	 zur Beratungspraxis,
•	 für die Mitarbeitergespräche und Kommunikation,
•	 zur Förderung von Mitarbeitern,
•	 für die Beteiligung von Mitarbeitern,
•	 zur Veränderung und Konfliktlösung (vgl. Kreiskliniken Reutlingen GmbH 2017, S. 2).

Ferner gibt es in Gesundheitseinrichtungen häufig Ethikgrundsätze (auch: Ethik-Code, 
Ethik-Codex), z. B. für den Umgang mit Schwerstkranken oder Sterbenden (vgl. Klini-
kum Nürnberg 2014, S. 2 ff.), auf die im BHB und somit ebenfalls an zentraler Stelle 
verwiesen werden sollte.

Die unter der Bezeichnung Corporate Governance bekannten Grundsätze guter 
Unternehmensführung, die als Standards und Empfehlungen guter und verantwortungs-
voller Einrichtungsführung auch für Gesundheitseinrichtungen relevant sind, zählen eben-
falls zu den im BHB erwähnenswerten Grundlagen einer Gesundheitseinrichtung (s. auch 
Abschn. 8.1). Sollten keine eigenen Grundsätze vorhanden sein, sondern beispielsweise 
eine Orientierung an den vergleichbaren Vorgaben des Einrichtungsträgers stattfinden 
und/oder eine Entsprechenserklärung vorliegen, ist ein Verweis darauf im BHB vorzu-
nehmen (vgl. Evangelisches Krankenhaus Mülheim GmbH 2017, S. 1).

Formulierungsbeispiel für Regelungen
„Die Einrichtungsleitung und der Verwaltungsrat erklären jährlich, dass den vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des 
Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen wurde. Die Erklärung wird 
auf der Internetseite der Gesundheitseinrichtung dauerhaft öffentlich zugänglich 
gemacht“ (vgl. § 161 AktG).

2.3	� Strategie und Zielsetzung

Ausgehend von den rechtlichen Grundlagen, Leitbild und Grundsätzen sind die grund-
legende Strategie und Zielsetzung der Gesundheitseinrichtung als maßgebliche Richt-
schnur im BHB zu benennen und damit vorzugeben.

2.3  Strategie und Zielsetzung
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Anhand des Aufgabenprofils und der Kernaufgaben der Gesundheitseinrichtung las-
sen sich die Ziele als erwünschte Zustände, Zustandsfolgen oder auch Leitwerte für zu 
koordinierende Aktivitäten formulieren. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ziele unter-
schiedliche Ausprägungen haben können und sich hinsichtlich der Zielart beispielsweise 
unterscheiden in strategische und operative Ziele, Erfolgs- und Sachziele oder auch in 
langfristige und kurzfristige Ziele. Die einzelnen Ziele definieren sich ferner i. d. R. über

•	 Zielinhalt,
•	 Zielausmaß und
•	 Zeitpunkt der Zielerreichung.

Auch können die einzelnen Ziele zueinander in unterschiedlichen Zielbeziehungen ste-
hen. Sie können beispielsweise verschiedene Ränge aufweisen (z. B. Haupt- und Neben-
ziele) oder unterschiedlich aufeinander einwirken (z. B. komplementär, konkurrierend, 
indifferent). Damit die einzelnen Ziele nicht isoliert nebeneinander stehen, sind sie in 
einem Zielsystem für die Gesundheitseinrichtung zusammenzuführen, aufeinander abzu-
stimmen und aus ihnen resultierende Zielkonflikte zu lösen.

Neben der Darlegung der Ziele ist vor allen Dingen auch der Zielfindungsprozess im 
BHB abzubilden, als Regelung, wie die Ziele erarbeitet und die mittel- bzw. langfristigen 
Ziele fortgeschrieben werden. Üblicherweise handelt es sich dabei um einen verbind-
lich verankerten Strategie- und Zielprozess, der die strategischen, mittelfristigen und 
kurzfristigen Jahresziele für die wesentlichen Aktivitäten der Gesundheitseinrichtung 
mit Planung in einem jährlich stattfindenden, rollierenden Prozess verbindet. Dazu 
gehören beispielsweise neben einer Aufwands- und Ertragsplanung auch eine regelmä-
ßige Zielerreichungsmessung anhand von Planzahlen, beispielsweise Fallzahlen nach 
International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), Patienten-
verweildauer, Plankosten etc., die Weiterentwicklung der mittelfristigen Ziele anhand 
von internen und externen Einflussfaktoren auf die Gesundheitseinrichtung sowie die 
Überprüfung der strategischen Ziele und gegebenenfalls eine Anpassung der Strategie.

Formulierungsbeispiel für Regelungen
„Die Zielpriorisierung erfolgt in mehreren Stufen. Auf der höchsten Stufe stehen 
die Ziele der Gesundheitseinrichtung, die unbedingt erreicht werden müssen, weil 
es sich beispielsweise um die Umsetzung rechtlicher Vorgaben oder die Einhaltung 
gesetzlicher Fristen handelt. Ziele, deren Erreichung nicht vergleichbar zwingend 
erforderlich ist, werden nachrangig verfolgt.“

Ebenso wie der Zielfindungsprozess, ist im BHB darzulegen, wie und auf welcher 
Grundlage die Ableitung von Strategien für die Gesundheitseinrichtung erfolgt. 
Üblicherweise ist dabei zu definieren, von welchen strategischen Erfolgspotenzialen 
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(beispielsweise Stärken beim Einsatz neuester Medizintechnik, im Bereich Patienten-
service, bei alternativen Behandlungsangeboten, bei neuen Behandlungsmethoden etc.) 
dabei auszugehen ist, die überragende, wichtige Eigenschaften der Einrichtung darstellen 
und mit denen sie sich auch dauerhaft von vergleichbaren Gesundheitseinrichtungen 
abgrenzen kann. Auch sollte festgelegt werden, welche Analysetechniken, die zur Stand-
ortbestimmung, Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, Bestimmung der Markt-
position oder der Herausarbeitung individueller Stärken und Schwächen der eigenen 
Gesundheitseinrichtung dienen, zur Anwendung gelangen. Dazu zählen beispielsweise:

•	 Portfolio: Zusammenstellung des Leistungsangebots einer Gesundheitseinrichtung 
und beispielsweise Bewertung nach Marktanteil und Marktwachstumschancen 
(BCG-Portfolio)

•	 Lebenszyklus: Entwicklung einer Gesundheitseinrichtung oder von Behandlungs- 
oder Pflegeleistungen als eine Art Lebensweg mit Gründungsphase, Wachstumsphase, 
Konsolidierungsphase, Restrukturierungsphase, Degenerierungsphase

•	 SPACE: Strategic Position and Action Evaluation; steht für die Ableitung von strate-
gischen Stoßrichtungen im Gesundheitswesen anhand der Kriterien Wettbewerbsvor-
teile, Branchenstärke, Finanzkraft, Umfeldstabilität

•	 SWOT: Analyse der Chancen (Opportunities), Risiken (Threats) und Gefahren für die 
Gesundheitseinrichtung; eigene Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknesses) 
lassen sich ebenfalls bewusst machen

Im Ergebnis sind Strategien für die Gesundheitseinrichtung insgesamt (beispielsweise 
Marktentwicklungsstrategie mit der Erschließung neuer Patientenzielgruppen, Leistungs-
entwicklungsstrategie mit dem Angebot zusätzlicher, neuer Behandlungsleistungen, 
Marktdurchdringungsstrategie mit der Intensivierung der Marktbearbeitung durch Ver-
besserung der Patientenzufriedenheit) bzw. für einzelne Teilbereiche (beispielsweise 
IT-Strategie mit der Ausstattung von Standardarbeitsplätzen, Nutzung von Standards 
wie COBIT oder ITIL, Basistechnologien; Risikostrategie mit Vermeidung von Risiken, 
Begrenzung vermeidbarer Risiken, Risikoabwälzung durch Versicherungen etc.) zu defi-
nieren, im BHB zu dokumentieren und gegebenenfalls auch immer wieder anzupassen.
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3.1	� Aufbauorganisation

Bei der Aufbauorganisation muss das BHB zumindest zwei wesentliche Inhalte beschreiben 
(vgl. Frodl 2011, S. 26 ff.):

•	 Wie werden die Aufbauorganisation und damit die Organisationseinheiten in der Gesund-
heitseinrichtung gebildet?

•	 Wie sehen das Ergebnis dieses Verfahrens und damit die fertige aufbauorganisatorische 
Gestaltung der Gesundheitseinrichtung aus?

Die Bildung der gesundheitsbetrieblichen Aufbauorganisation und damit der 
Organisationseinheiten setzt üblicherweise eine Stellenbildung voraus. Dazu ist im 
BHB zunächst zu beschreiben, wie in der Gesundheitseinrichtung die dazugehörige 
Aufgabenanalyse durchgeführt wird, als schrittweise Zerlegung oder Aufspaltung der 
Gesamtaufgabe der Gesundheitseinrichtung in ihre einzelnen Bestandteile anhand von 
alternativen Gliederungsmerkmalen:

•	 Verrichtung: Gliederung der Aufgaben nach Tätigkeitsarten
•	 Objekt: Zuordnung der Verrichtung zu Objekten
•	 Rang: Jeder Ausführungsaufgabe geht eine Entscheidungsaufgabe vorher
•	 Phase: Aufgabenerledigung erfolgt üblicherweise in den Phasen Planung, Durch-

führung und Kontrolle
•	 Zweckbeziehung: Zerlegung der Gesamtaufgabe in Zweckaufgaben, die primär und 

unmittelbar den Betriebszielen dienen und Verwaltungsaufgaben, die nur sekundär 
und indirekt den Zielen nützen

Organisation 3
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Anschließend ist die Aufgabensynthese zu beschreiben, bei der die in der Auf-
gabenanalyse ermittelten Einzelaufgaben so zusammengefügt werden, dass sie von 
einem Mitarbeiter mit Normalkapazität und der erforderlichen Eignung bzw. Übung 
bewältigt werden können. Das Ergebnis dieser Zuordnung wird als Stelle, die kleinste 
organisatorische Einheit zur Erfüllung von Aufgaben, bezeichnet. Sie verfügt über 
Stelleneigenschaften (Aufgabe, Aufgabenträger, Dauer, Abgrenzung), beinhaltet den 
Aufgabenbereich einer Person und bezieht sich auf die Normalkapazität eines Mit-
arbeiters mit der erforderlichen Eignung und Übung – auf eine gedachte, abstrakte Per-
son, nicht auf einen bestimmten Mitarbeiter.

Ferner ist im Rahmen der Stellenbildung festzulegen, welche immateriellen und mate-
riellen Stellenelemente den einzelnen Stellen in der Gesundheitseinrichtung zuzuordnen 
sind:

•	 Immaterielle Stellenelemente sind beispielsweise Aufgaben (Verpflichtung zur 
Vornahme bestimmter, der Stelle zugewiesener Verrichtungen), Befugnisse (Ent-
scheidung, Anordnung, Verpflichtung, Verfügung, Information), Verantwortung.

•	 Materielle Stellenelemente sind beispielsweise die der Stelle jeweils zugeordneten 
Mitarbeiter (Stellenbeschreibung mit Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
Erfahrungen und erforderlichen Kapazitäten) und die Sachmittel (Basissachmittel, 
die üblicherweise zur Aufgabenerledigung benötigt werden, entlastende Sachmittel, 
die die Mitarbeiter bei der Aufgabenerledigung entlasten, ohne sie jedoch davon zu 
befreien, automatische Sachmittel, die die Mitarbeiter von der Aufgabenerledigung 
befreien, ohne jedoch deswegen Kontrollfunktionen und Verantwortung abzugeben).

Auch wenn auf die Stellenbildung in einem BHB oft nicht detailliert eingegangen wird, 
so sind als wichtiges Ergebnis daraus zumindest Art und Weise einheitlicher Stellen-
beschreibungen für die Gesundheitseinrichtung festzuhalten. Sie enthalten als Tätig-
keitsdarstellung oder Arbeitsplatzbeschreibung eine formularisierte Fixierung aller 
wesentlichen Stellenmerkmale und dienen neben der aufbauorganisatorischen Dokumen-
tation, der Vorgabe von Leistungserfordernissen und Zielen sowie der Objektivierung der 
Lohn- und Gehaltsstruktur durch Angabe von Arbeitsplatz-/Stellenbezeichnung, Rang, 
Unter- und Überstellungsverhältnis, Ziel des Arbeitsplatzes/der Stelle, Stellvertretungs-
regelung, Einzelaufgaben, sonstigen Aufgaben, besonderen Befugnissen, besonderen 
Arbeitsplatz-/Stellenanforderungen etc. (Tab. 3.1).

Das Ergebnis der Bildung der Aufbauorganisation bzw. der Organisationseinheiten in 
der Gesundheitseinrichtung und damit die fertige aufbauorganisatorische Gestaltung der 
Gesundheitseinrichtung kommt schließlich durch die Zusammenfassung von mehreren Stel-
len zu hierarchischen Einheiten zustande. Im BHB sollte bei dieser Hierarchiegestaltung 
beispielsweise die vorgesehene Leitungsspanne (auch: Führungs- oder Kontrollspanne) 
dokumentiert sein. Sie beschreibt die Anzahl der optimal betreubaren direkten Unter-
gebenen, da jeder Vorgesetzte nur eine begrenzte Zahl bestmöglich betreuen kann. Ihre 
Größe ist von verschiedenen Merkmalen abhängig, wie Komplexität der Aufgaben, 
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Qualifikation der Mitarbeiter, Umfang und Art des Sachmitteleinsatzes, aber auch etwa der 
Art des angewendeten Führungsstils.

Ferner sollten die in der Gesundheitseinrichtung vorkommenden Organisationsebenen 
im BHB festgehalten sein: Beispielsweise besteht üblicherweise eine Gruppe (häu-
fig auch als Team bezeichnet) aus einer Anzahl von Mitarbeitern, die eine gemeinsame 
Aufgabe funktions- und arbeitsteilig durchführen. Die Gruppe stellt eine Hierarchie-
ebene dar und steht zwischen der Stelle und der Abteilung. Die Abteilung umfasst 
i. d. R. mehrere Gruppen, die aufgrund einer aufgabenorientierten, personenorientierten 
oder sachmittelorientierten Zuordnung zu einer Organisationseinheit auf einer höhe-
ren Hierarchieebene zusammengefasst werden. Mehrere Abteilungen werden zu einer 
Hauptabteilung oder zu einem Bereich zusammengefasst. Häufig erfolgt die Bildung 
auch nach Fachabteilungen (Ambulanz, Chirurgie, Innere Medizin, Radiologie, Gynäko-
logie, Labor etc.), Berufsgruppen (Verwaltung, Ärzte, Pflegekräfte etc.), Funktionen 
(Untersuchung und Behandlung, Pflege, Verwaltung, Soziale Dienste, Ver- und Ent-
sorgung, Forschung und Lehre, sonstige Bereiche).

Zur Dokumentation der Aufbauorganisation sollte das BHB betriebliche Organisations-
pläne und Organigramme enthalten, aus denen sich die aufbauorganisatorischen Strukturen 
ergeben, die die Beziehungen der einzelnen Organisationseinheiten der Gesundheitsein-
richtung widerspiegeln, wie beispielsweise Einlinienorganisation, Mehrlinienorganisation, 
Stablinienorganisation oder Matrixorganisation. Das Organigramm als grafische Dar-
stellung der Aufbauorganisation der Gesundheitseinrichtung veranschaulicht das Ver-
teilungssystem der Aufgaben und die Zuordnung von Teilaufgaben auf die einzelnen 
Stellen (s. Abb. 3.1).

Tab. 3.1   Beispiel für die Inhalte von Stellenbeschreibungen in einer Gesundheitseinrichtung

Inhalt Beispiel: Verwaltungsstelle Zahnarztpraxis

Arbeitsplatz-/Stellenbezeichnung Praxisverwaltung/-rezeption

Rang Leitung Praxisverwaltung/-rezeption

Unterstellungsverhältnis Praxisleitung

Überstellungsverhältnis Auszubildende

Ziel des Arbeitsplatzes/der Stelle Erledigung aller Verwaltungsarbeiten in der Zahnarztpraxis

Stellvertretungsregelung Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA)

Aufgabenbereich im Einzelnen Kassen und Privatliquidation
Patientenverwaltung
Patientenempfang
Korrespondenz
Terminvergabe
Telefondienst

Sonstige Aufgaben Einkauf medizinischen Verbrauchsmaterials

Besondere Befugnisse Einkaufsberechtigung bis 1000 EUR

Arbeitsplatz-/Stellenanforderungen Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin (ZMV)

3.1  Aufbauorganisation


